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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Viel zu reden gab die Ausweitung der Auskunftspflicht bei statistischen Erhebungen
des Bundesamtes für Statistik. Anlass war eine etwas missverständlich formulierte
Information, dass die Auskunftspflicht bei statistischen Erhebungen des Bundes von
der Volkszählung auf die Arbeitsmarkterhebung Sake ausgedehnt werde, um deren
Qualität zu verbessern. Das Bundesstatistikgesetz bietet die Möglichkeit, die Teilnahme
an einer Erhebung des BFS für obligatorisch zu erklären. Dies wurde in einigen Medien
so dargestellt, als ob in Zukunft die Beteiligung an allen, also auch nichtstaatlichen
Befragungen obligatorisch sei und hohe Bussen für die Nichtteilnahme verhängt
würden. Die SVP reagierte darauf mit der Einreichung einer parlamentarischen
Initiative, welche auf Gesetzesebene festschreiben will, dass die Auskunftspflicht nur
noch bei den regelmässigen Erhebungen im Rahmen der Volkszählung zulässig ist. Mit
dieser Thematik beschäftigten sich auch die Interpellationen Bischofberger (cvp, AI) (Ip.
09.3767), Amstutz (svp, BE) (Ip. 09.3771) und Pfister (cvp, ZG) (Ip. 09.3865). 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
HANS HIRTER

Polizei

Angestossen durch die öffentliche Debatte um die zunehmende Gewalt gegen Beamte
und bekräftigt durch die mehr als 12'000 Unterschriften, die der Tessiner Verein «Amici
delle Forze di Polizia Svizzere» zusammen mit dem Verband Schweizerischer
Polizeibeamter und dem Verband der Tessiner Kommunalpolizeien mit einer Online-
Petition für die Verschärfung der einschlägigen Strafbestimmung gesammelt hatte,
reichten die beiden bürgerlichen Nationalräte Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496)
und Marco Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) Ende 2016 zwei gleichlautende
parlamentarische Initiativen ein. Angesichts der immer häufiger und brutaler
werdenden Angriffe auf Behörden und Beamte müsse der Ruf nach konsequentem
Durchgreifen endlich gehört werden, forderten sie. Mit der Festschreibung klarer
Minimalstrafen in Art. 285 StGB könne ein klares Zeichen, sowohl in präventiver als auch
in repressiver Hinsicht, gesetzt werden, so die Begründung der Initianten. Ihrem
Ansinnen nach soll Gewalt an Beamten (nicht aber blosse Drohung) neu mit mindestens
drei Tagen Freiheitsstrafe geahndet und die vorgesehene Höchststrafe im qualifizierten
Wiederholungsfall sogar verdoppelt werden können. Ebenfalls eine Geld- oder
Freiheitsstrafe erhalten sollen zudem Mitläufer, die zwar selbst keine Gewalt ausgeübt
haben, jedoch Teil einer gewalttätigen Gruppe waren. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Im Februar 2018 gab die Rechtskommission des Nationalrats den beiden
gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und Romano
(cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) zur Anpassung des Strafmasses bei Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte Folge. Da man immer noch auf die Vorlage zur Harmonisierung
der Strafrahmen warte, sende sie mit der Annahme der Initiativen ein klares Signal, dass
es an der Zeit sei zu handeln, erklärte sie.
Ein knappes Jahr später, als der Entwurf zur Strafrahmenharmonisierung vorlag, lehnte
ihre Schwesterkommission die Initiativen ab, weil sie die geforderten Anpassungen im
Rahmen ebendieser Vorlage vornehmen wollte. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2019
KARIN FRICK

Anders als ihre Schwesterkommission wollte die RK-NR trotz der inzwischen
angelaufenen parlamentarischen Beratung der Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung,
im Zuge deren auch das Strafmass für Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte angepasst werden könnte, mehrheitlich an den beiden parlamentarischen
Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) mit
ebendiesem Anliegen festhalten. Im Gegensatz zur Kommissionsminderheit, die den
Initiativen keine Folge mehr geben wollte, sehe die Mehrheit Handlungsbedarf; man
müsse Behörden und Beamte besser schützen, und zwar «nicht am Sankt-Nimmerleins-
Tag», appellierte Berichterstatter Philipp Bregy (cvp, VS) an das Ratsplenum. Mit 109 zu
77 Stimmen gab der Nationalrat im Frühling 2020 beiden Initiativen Folge. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2020
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

In der Verteidigung seiner parlamentarischen Initiative bemühte Thomas Burgherr (svp,
AG) die Abzocker-Initiative, die deutlich gemacht habe, dass die Bevölkerung eine
Begrenzung der Löhne von Mitgliedern der Chefetage wolle. Dies müsse auch für die
Politik gelten, weshalb die Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern entweder
reduziert oder wenigstens in dem Sinne reformiert werden müsse, dass sie in eine
berufliche Vorsorge umgestaltet werde. Eine Rente von rund CHF 220'000 pro Jahr sei
nicht mehr zeitgemäss. 
Der Rat liess sich in der Frühjahrssession 2019 – mit Ausnahme der geschlossenen SVP-
Fraktion und zwei Mitgliedern der GL-Fraktion – aber scheinbar eher von den
Argumenten der Kommission überzeugen: Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Valérie Piller
Carrard (sp, FR) machten für die SPK-NR deutlich, dass sich das bestehende System
bewährt habe und es auch administrativ einfach umsetzbar sei, weshalb es keinen
Grund für eine Reform gebe. Mit 118 zu 64 Stimmen wurde der Initiative keine Folge
gegeben. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Weil die SPK-SR die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) über
angemessene Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen abgelehnt hatte,
war der Nationalrat am Zug. Die SPK-NR empfahl mit 18 zu 5 Stimmen, der Initiative
Folge zu geben. Der Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) wies denn auch
darauf hin, dass die entscheidende Debatte wohl nicht in der grossen Kammer
stattfinden werde, im Ständerat aber noch Überzeugungsarbeit notwendig sei. Die SPK-
SR habe die Initiative Leutenegger Oberholzer zwar abgelehnt, ihrerseits aber eine
parlamentarische Initiative lanciert (Pa.Iv. 17.443), mit der die Löhne nicht begrenzt,
aber reguliert werden sollen. Mit der im Nationalrat diskutierten Initiative sollen Kader
von Bundes- oder bundesnahen Unternehmen nicht mehr verdienen als ein Bundesrat,
wobei Pfister erörterte, dass dies nicht unbedingt das aktuelle Bundesratssalär von
rund CHF 475'000 bedeuten müsse, sondern dass man auch betrachten müsse, welche
Leistungen ein Exekutivmitglied nach seiner Amtszeit beziehe. Pfister sprach von
„approximativ” einer Million Franken als Benchmark. Der Nationalrat gab der
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer diskussionslos Folge. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Den Europarat als Vorbild nehmen wollte Regula Rytz (gp, BE) mit ihrer
parlamentarischen Initiative, mit der sie die Deklaration von Einkünften aus Mandaten
bei Interessenorganisationen forderte. Die Offenlegung der Interessenbindungen der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier sei noch immer mangelhaft geregelt,
begründete die Bernerin in der Ratsdebatte, die nötig geworden war, weil die SPK-NR
dem Anliegen mit 14 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung keine Folge geben wollte.
Mängel gebe es einerseits hinsichtlich Kontrolle der Einträge ins Register der
Interessenbindungen, die die Parlamentsmitglieder vornehmen müssen, so Rytz weiter.
Es werde nicht überprüft, ob diese Einträge vollständig und richtig seien. Andererseits
fehlten jegliche Angaben zu Einkünften, die mit diesen Mandaten erzielt würden. Diese
Intransparenz werde immer wieder von internationalen Gremien wie der Greco oder
Transparency International kritisiert. Es sei aber – so zeige eben das Beispiel Europarat
– ganz einfach, hier Transparenz zu schaffen und diese Einnahmen offenzulegen. 
Kommissionssprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) eröffnete sein im Namen der SPK-NR
vorgetragenes Plädoyer gegen den Vorstoss damit, dass nichts dagegen spreche, dass
Forderungen immer wieder neu gestellt würden. In der Tat waren in den vergangenen
Jahren gleich zwei ähnliche parlamentarische Initiativen abgelehnt worden: Sowohl der
Initiative Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 15.438) als auch der Initiative Reynard (sp, VS; Pa.Iv.
18.476) war keine Folge gegeben worden. Allerdings müsse man im Falle wiederholter
Vorstösse auch damit rechnen, dass die Gegenargumente die immer gleichen seien,
setzte Pfister fort. Im Europarat habe man die Regelungen wegen gravierender
Korruptionsfälle eingeführt. Dies sei ebensowenig auf die Schweiz übertragbar, wie die
Kritik der Greco, die auf ein Berufs-, nicht aber auf ein Milizparlament passen würde.
Wenn ein Parlamentsmandat nicht vollberuflich ausgeübt werde, mache die
Offenlegung von Nebeneinkünften keinen Sinn, da ja damit keine Offenlegung der
hauptberuflichen Tätigkeit einhergehe. Man müsse nun die Abstimmung zur

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2020
MARC BÜHLMANN
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Transparenzinitiative abwarten und schauen, wie die Bevölkerung zu mehr Offenlegung
stehe. Je nachdem müssten dann die verschiedenen Vorstösse neu beurteilt werden,
schloss Pfister. 
Ohne weitere Diskussion folgte der Nationalrat mit 100 zu 80 Stimmen seiner
Kommissionsmehrheit und gab auch dieser Initiative keine Folge. Die Befürworterinnen
und Befürworter fanden sich in den Fraktionen der SP, der Grünen und dem Grossteil
der GLP. Mit Lukas Reimann (svp, SG) und Barbara Steinemann (svp, ZH) fand das
Anliegen für mehr Transparenz auch Unterstützung bei zwei SVP-Ratsmitgliedern. 7

Angesichts der doch recht knappen Ablehnung (12 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung) der
parlamentarischen Initiative von Nadine Masshardt (sp, BE), die mehr Transparenz bei
Lobbyreisen gefordert hätte, durch die SPK-NR, fiel die Abstimmung in der grossen
Kammer dann doch recht deutlich aus: Mit 107 zu 73 Stimmen sprach sich der
Nationalrat gegen Folgegeben aus. 
Nadine Masshardt betonte in ihrem Plädoyer zwar, dass ihre Forderung mit sehr wenig
Aufwand umgesetzt werden könnte. Amtliche Reisen müssten bereits in ein öffentliches
Register eingetragen werden. Dies müsse zukünftig also auch für «Reisen auf Einladung
schweizerischer, ausländischer oder internationaler Behörden oder
Interessengruppen» ganz einfach möglich sein. Für die Bürgerinnen und Bürger sei es
wichtig, zu wissen, wer welche Reisen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern
bezahle. Der Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) wies jedoch darauf hin,
dass man nun zuerst die bestehende Regelung für die Registrierung amtlicher Reisen
analysieren müsse, bevor etwas Neues und Zusätzliches eingeführt werde. Für nicht-
amtliche Reisen auf Einladung gebe es Empfehlungen, die Reisekosten selber zu
übernehmen. Wer nicht wolle, dass eine bezahlte Reise öffentlich und dann allenfalls
kritisiert werde, der oder die solle besser darauf verzichten. Dies sei eine Erwägung, die
jedes Ratsmitglied für sich selbst treffen müsse. «Dabei hilft auch ein Registereintrag
nicht», so Pfister. Man baue hier besser auf die Selbstverantwortung der
Ratsmitglieder. Zu den geschlossenen Fraktionen der SP und der GP gesellten sich
insgesamt sechs Abweichlerinnen und Abweichler aus den Fraktionen der SVP, der
Mitte und der FDP, was freilich zu wenig Unterstützung für das Anliegen bedeutete. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 
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Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 9

Das Bundesgesetz über die Bundesversammlung sieht vor, dass eine Motion oder ein
Postulat abgeschrieben wird, wenn der Vorstoss zwei Jahren nach Einreichung noch
nicht traktandiert wurde oder wenn die Urheberin oder der Urheber aus dem Rat
ausscheidet, ohne dass ein anderes Ratsmitglied den Vorstoss übernimmt. Eine
Zusammenstellung der Bundeskanzlei für die Jahre 2006 bis 2016 zeigt, dass dies für
rund 27 Prozent (zwei Jahre) bzw. 4 Prozent (ausgeschieden) aller Motionen und 21
Prozent (zwei Jahre) bzw. 3 Prozent (ausgeschieden) aller Postulate der Fall war. Diese
doch recht hohe Quote, aber auch der Umstand, dass die meisten Vorstösse erst nach
rund einem Jahr nach ihrer Einreichung behandelt werden, veranlassten Bernhard Guhl
(bdp, AG) zu einer parlamentarischen Initiative, mit der er eine Behandlung von
Vorstössen innert nützlicher Frist verlangte. Als mögliche Umsetzung schlug der
Aargauer vor, die Anzahl Vorstösse pro Ratsmitglied zu beschränken oder aber während
den Beratungen mehr Zeit für Vorstösse einzuplanen. 
Die SPK-NR, die sich mit beiden Vorschlägen auseinandersetzte, beantragte schliesslich
mit 16 zu 8 Stimmen der Initiative keine Folge zu geben. Mehr Zeit für Vorstösse zu
reservieren sei unrealistisch und nicht notwendig. Mit der Parlamentsreform 2008 habe
man genügend Möglichkeiten geschaffen, dass wirklich wichtige Vorstösse privilegiert
behandelt werden. Mit der Idee von Vorstosskontingenten habe sich die SPK-NR
ebenfalls schon befasst. Man sei aber zum Schluss gekommen, dass Vorstösse zur
Repräsentationsfunktion gehörten und es in der Eigenverantwortung jedes
Parlamentsmitglieds liege, das Vorstossrecht nicht zu exzessiv zu nutzen. Die
Kommissionsminderheit wünschte sich einen neuen Anlauf für kreative Lösungen für
das von der parlamentarischen Initiative erfasste Problem. Man könne sich auch
vorstellen, Sondersessionen zur Behandlung von Vorstössen zu nutzen. Der Nationalrat
sah allerdings keinen Diskussionsbedarf. Der Antrag der Mehrheit wurde mit 132 zu 58
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) angenommen und die Initiative folglich versenkt. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2018
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

In seiner Stellungnahme begrüsste der Bundesrat die geplante vorläufige Aufstockung
der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht, um damit die in der
Asylgesetzrevision beschlossene Beschleunigung der Asylverfahren umsetzen zu
können. Seiner Empfehlung, den von der RK-SR vorgelegten Entwurf anzunehmen,
kamen in der Frühjahressession sowohl der Stände- als auch der Nationalrat nach. 
Freilich kam es in beiden Kammern zu kleineren Diskussionen. Im Ständerat beantragte
Thomas Minder (parteilos, SH) nicht auf die Vorlage einzutreten, um damit einerseits
auf die mit seinen Worten «absurde Tatsache» hinzuweisen, dass jeder Asylantrag sogar
von Dublin-Fällen von einem kostenlosen Anwalt begleitet werde, obwohl dort ja
eigentlich der Erststaat zuständig sei. Unmittelbare Folge davon sei nun diese
Forderung nach Aufstockung der Richterstellen. Darüber hinaus war der Angehörige der
SVP-Fraktion skeptisch, ob die Aufstockung tatsächlich wie versprochen nach 2019
wieder rückgängig gemacht würde. Früher habe das Bundesverwaltungsgericht zudem
mit weniger Stellen mehr Fälle in kürzerer Zeit bearbeitet. Im Nationalrat übernahm
Pirmin Schwander (svp, SZ) mit denselben Argumenten den Part des Mahners. Freilich
fanden diese Minderheiten-Argumente jeweils nur bei den SVP-Fraktionskolleginnen
und -kollegen Anklang. Im Nationalrat konnten sich Viola Amherd (cvp, VS) und Bernhard
Guhl (bdp, AG) denn auch Seitenhiebe gegen die Volkspartei nicht verkneifen. Amherd
erinnerte daran, dass es bei dieser Vorlage auch um die Umsetzung des Volkswillens
gehe und Guhl warf der SVP vor, es gehe ihr nur darum, ein Problem zu bewirtschaften,
anstatt es auch zu lösen. Die Opposition von rechts widerspiegelte sich schliesslich
auch in der Schlussabstimmung, bei der die Verordnung im Nationalrat mit 132 zu 65
Stimmen und im Ständerat mit 38 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gutgeheissen
wurde. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Obwohl die Leistungserbringenden in der Tiers-payant-Methode gemäss der
bundesrätlichen Antwort auf ein Postulat Guhl (bdp, AG; Po. 15.3455), sofern nicht
anders mit der Versicherung vereinbart, den Patienten eine Kopie der Rechnung
zuzustellen hätten, geschehe dies nicht immer. Zukünftig soll daher das BAG gemäss
einer parlamentarischen Initiative von Bernhard Guhl mit dem Titel «Systematische
Zustellung einer Rechnungskopie an die Patienten» Beschwerden von Patienten
bezüglich Ausbleibens einer Rechnung überprüfen und allenfalls die entsprechenden
Leistungserbringenden sanktionieren. 
Im November 2018 gab die SGK-NR der Initiative einstimmig Folge, obwohl eine
ähnliche Massnahme bereits im ersten Kostendämpfungspaket des Bundesrates
vorgesehen war. Letzteres erachtete die SGK-SR gut ein Jahr später mit 7 zu 2 Stimmen
als Grund für eine Ablehnung der Initiative. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.11.2019
ANJA HEIDELBERGER

Nach der ersten Behandlung des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung durch
das Parlament in der Sommersession 2020 sprach sich die SGK-NR dagegen aus, der
parlamentarischen Initiative Guhl (bdp, AG) für eine systematische Zustellung einer
Rechnungskopie an die Patienten Folge zu geben. Damit folgte sie ihrer
Schwesterkommission, welche ihre Ablehnung der Initiative damit begründet hatte,
dass ein entsprechender Passus bereits Eingang in das erste Massnahmenpaket
gefunden habe. In der Folge zog Bernhard Guhl seine Initiative zurück. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Lors de la session de printemps 2020, le Conseil national a débattu de l'initiative
Mazzone (verts, GE) «Art. 116 LEtr. En finir avec le délit de solidarité», reprise par
Katharina Prelicz-Huber (pes, ZH), ainsi que de la pétition du groupe St-François, qui
visait les mêmes objectifs. Prelicz-Huber a ouvert le débat, en rappelant que la LEtr
comportait jusqu'en 2008 une mention des motifs honorables, annulant la peine le cas
échéant. Elle a ensuite rappelé que les véritables cibles de cet article étaient les
passeurs, au contraire des personnes agissant par amour du prochain, qu'elle estime
être une valeur importante du système de pensée chrétien dont beaucoup de Suisses
se réclament. La verte zurichoise a ensuite affirmé que l'immigration en Suisse était
pratiquement impossible pour les personnes venant de l'extérieur de l'Europe, ce qui
rend leur situation très vite illégale. Enfin, elle a rappelé que le Palais fédéral
comportait depuis 2018 une salle Carl Lutz, en l'honneur du diplomate suisse qui,
pendant la deuxième guerre mondiale avait enfreint la loi pour sauver la vie de dizaines
de milliers de personnes juives. Samira Marti (ps, BL), qui représentait la minorité en
faveur de l'initiative a repris les mêmes arguments et évoqué trois personnes
récemment condamnées pour délit de solidarité: Norbert Valley, Anni Lanz et Lisa
Bosia. Gerhard Pfister (pdc, ZG) et Jean-Luc Addor (udc, VS) ont présenté la position de
la majorité de la commission. Ils ont précisé qu'une telle modification de l'article ne
serait pas pertinente en Suisse, puisqu'aucun pays limitrophe ne représente de danger
pour les personnes exilées. Ils ont les deux estimés que l'allusion à Carl Lutz n'avait pas
de lien avec la situation actuelle, selon eux très différente de la deuxième guerre
mondiale. L'initiative a finalement été rejetée par 102 voix contre 89 et une
abstention. Les groupes socialiste et vert ont voté à l'unanimité en faveur de l'initiative.
Le groupe vert'libéral affichait 12 voix pour, une contre et une abstention. Cinq
membres du groupe du centre ont plébiscité le texte, ainsi que deux libéraux-radicaux
et un membre de l'UDC, le reste de leurs partis s'y est opposé. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2020
SOPHIE GUIGNARD
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die KVF-NR hatte sich im Januar 2019 mit fünf gleichlautenden parlamentarischen
Initiativen aller Couleur – namentlich mit den Vorstössen Pfister (cvp, ZG; 18.448), Rytz
(gp, BE; 18.450), Landolt (bdp, GL; 18.451), Jans (sp, BS; 18.456) und Rösti (svp, BE;
18.457) – zu beschäftigen, die als Reaktion auf den Entscheid des SRG-
Verwaltungsrates, das SRG-Radiostudio von Bern nach Zürich zu verlegen, eingereicht
worden waren. Allesamt forderten sie die Festschreibung der SRG-
Produktionsstandorte im Gesetz und somit den schwerpunktmässigen Verbleib des
SRG-Radiostudios in Bern. Ferner sehen die Initiativen vor, die deutschsprachigen
audiovisuellen Angebote schwergewichtig in Zürich zu belassen, sowie das
französischsprachige Pendant dazu in Genf. Die Audioangebote von RTS sollen
schwerpunktmässig in Lausanne angesiedelt bleiben. Damit bezweckten die Initiantin
und die Initianten ebenfalls, die von den Medien bereits aufgegriffene Diskussion um
eine Teilverschiebung des französischsprachigen audiovisuellen Angebots von Genf
nach Lausanne zu unterbinden. Als Begründung wurde angefügt, dass die regionale
Verankerung gerade für die SRG als Service-public-Dienstleisterin zentral sowie eine
räumliche Trennung der Radio- und TV-Angebote für den Erhalt der Angebotsvielfalt
unabdingbar sei. 
Die Kommission gab den Anliegen mit 14 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung keine
Folge, wobei eine Kommissionsmehrheit von einer Festschreibung der
Produktionsstandorte auf Gesetzesstufe absehen wollte. Sie vertrat zudem die Ansicht,
dass gerade die gesetzliche Verankerung dieser vier Standorte schliesslich gar eine
Zentralisierung der Produktion fördern könnte, da etwa die Standorte der bestehenden
Regionalstudios nicht erwähnt würden. Anders sah dies eine starke und
parteiübergreifende Kommissionsminderheit, die für Folge geben plädierte und
darüber hinaus kundtat, dass bei der Administration der SRG mehr Einsparpotential zu
verorten sei als bei einer Zusammenlegung der Produktionsstandorte. Die gesamte
Kommission brachte in ihrem Bericht ihr Bedauern über die «mangelnde föderale und
regionale Sensibilität im Vorgehen und in der Kommunikation» des SRG-
Verwaltungsrates zum Ausdruck und kritisierte darüber hinaus den Zeitpunkt des
Entscheids. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.01.2019
MARLÈNE GERBER

Die fünf parlamentarischen Initiativen Pfister (cvp, ZG; Pa.Iv. 18.448), Rytz (gp, BE; Pa.Iv.
18.450), Landolt (bdp, GL; Pa.Iv. 18.451), Jans (sp, BS; Pa.Iv. 18.456) und Rösti (svp, BE;
Pa.Iv. 18.457), die alle die Festschreibung der SRG-Produktionsstandorte im Gesetz
zum Ziel hatten, standen in der Sommersession 2019 im Nationalrat zur Debatte. Die
vorberatende KVF-NR hatte beantragt, den Initiativen keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Egger (csp, VS) beantragte Folge geben.
Die Debatte wurde durch Nationalrat Pfister eröffnet. Seiner Meinung nach leide die
Medienqualität bei einer Konzentration, wenn Entscheidungsträger und Journalisten an
einem Ort vereint seien, denn die Perspektive der Berichterstattung ändere je nach
örtlicher Nähe oder Distanz. Wenn immer mehr Journalisten nur noch aus Zürich über
den Rest der Schweiz berichteten, ergehe es der SRG schlecht. Als Zentralschweizer
wisse er, wovon er rede, da die Verlage aus dem Aargau oder Zürich bereits alle grossen
Medien steuerten. Diese Argumentationslinie teilten die weiteren Initianten in ihren
Reden. Martin Landolt erinnerte überdies an die No-Billag-Abstimmung und betonte,
das Stichwort «Kohäsion» sei damals häufig genannt worden. Doch genau diese stehe
nun wieder auf dem Spiel. Auch wenn er ökonomische Entscheide wie eine
Standortkonzentration üblicherweise verstehe, könne er dies für die SRG nicht gelten
lassen. Bei einem öffentlich finanzierten Unternehmen könne die Politik durchaus
Leitplanken definieren. Seinen Antrag auf Folge geben schloss er mit der Anmerkung,
dass möglicherweise im Rahmen der Gesetzgebung ja noch bessere Lösungen gefunden
werden könnten. Die Annahme der Initiativen würde erst einmal den Handlungsbedarf
dokumentieren. 
Kommissionssprecher Candinas (cvp, GR) breitete daraufhin die Gegenargumente aus.
Die Kommissionsmehrheit teile die Meinung der Mehrheit ihrer Schwesterkommission,
wonach kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe. Überdies vertrat er
energisch die Haltung, dass die Politik der SRG keine operativen Vorgaben machen
solle. Sehr wohl nehme die Politik die Aufgabe wahr, Rahmenbedingungen zu
definieren, aber die SRG solle unabhängig bleiben, statt staatlich gelenkt zu werden. Zu
bestimmen, was wo produziert werden solle, sei «völlig übertrieben». 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die Argumente des Kommissionssprechers verfingen aber nicht. Entgegen dem
Kommissionsantrag nahm das Plenum die Initiativen mit 120 zu 54 Stimmen und 10
Enthaltungen an. Dabei waren die Fraktionen der FDP.Liberalen und der SVP recht
gespalten. Geeint trat das linke Lager auf, das wie die BDP und eine Grossmehrheit der
CVP beinahe geschlossen für Folgegeben stimmte. Geschlossen gegen Folgegeben
votierte einzig die GLP.
Nach dem Rückzug der Initiative Vonlanthen eine Woche zuvor musste sich der
Ständerat nun erneut mit der Thematik befassen. 16

Medienpolitische Grundfragen

Vier gleichlautende und Ende 2018 im Nationalrat eingereichte parlamentarische
Initiativen wurden im September 2019 durch die KVF-NR behandelt. Die Initianten
Aebischer (sp, BE; Pa. Iv. 18.470), Guhl (bdp, AG; 18.471), Feller (fdp, VD; 18.472) und
Grossen (glp, BE; 18.474) zielten auf eine Anpassung von Artikel 93 der
Bundesverfassung, der neu zu einem «Medienartikel» werden sollte. Dazu sollte BV Art.
93, der bisher dem Radio und Fernsehen gegolten hatte, abstrahiert und für die Medien
generell formuliert werden; wie auch die Titel der Initiativen, «Medien in die
Bundesverfassung», bereits ankündigten. 
Begründet wurden die Vorstösse einerseits mit der mangelnden Klarheit der geltenden
Regelung, die gemäss den Initianten einen sehr offenen Begriff von Formen
fernmeldetechnischer Verbreitung von Inhalten verwende. Dies führte in ihren Augen
zu medienpolitischen und -rechtlichen Auseinandersetzungen. Andererseits sei
gegenwärtig die Presse explizit aus dem Artikel ausgenommen, obwohl sie eine wichtige
Rolle in der politischen Meinungsbildung spiele. Dadurch sei die Presse auch von
möglichen Fördermassnahmen ausgeschlossen, obwohl sie unter grossem
ökonomischen Druck stehe. Gleichwohl erbringe sie einen Service public, weshalb
generell von «Medien» gesprochen werden sollte.
Die Initiative Grossen (glp, BE) unterschied sich von den übrigen drei Initiativen
insofern, als sie noch einen fünften Absatz beinhaltete. Dieser sah vor, dass nach wie
vor – das entsprach dem bisher geltenden Wortlaut des Verfassungsartikels – eine
unabhängige Beschwerdeinstanz für Einwände gegen die Inhalte zuständig sein soll. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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